
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

I. Allgemeines 

1. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf Grund dieser 
Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, 
auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der 
Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Der 
Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers, insbesondere 
Einkaufsbedingungen, wird bereits hiermit widersprochen, d.h. sie werden auch dann nicht 
anerkannt, wenn wir Ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich 
widersprechen. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn 
wir sie schriftlich bestätigen.  

2. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen durch uns bedürfen zur 
Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung. Das gilt auch 
für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden. Bei sofortiger Lieferung kann die 
schriftliche Bestätigung auch durch Rechnung ersetzt werden. Zeichnungen, Abbildungen, 
Maße, Gewichte und sonstige Leistungen sind nur als Näherungswerte zu verstehen und 
stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, es sei denn, sie werden schriftlich 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet. 

3. Unsere Verkaufsangestellten sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder 
mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages 
hinausgehen. 

II. Preise und Zahlungsbedingungen 

1. Soweit nicht anders angegeben ist, halten wir uns an die in unseren Angeboten 
enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden.  

2. Falls keine besondere Vereinbarung: Die Zahlung erfolgt innerhalb von 8 Tagen nach 
Empfang der Ware netto ohne Anzug 

3. Ein Leistungsverweigerungsrecht seitens des Käufers ist im Geschäftsverkehr mit 
Kaufleuten ausgeschlossen. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Käufer nicht zu. Dies 
gilt im Geschäftsverkehr mit Nichtkaufleuten nicht, soweit der Gegenanspruch aus 
demselben Vertrag entstand. Eine Aufrechnung durch den Käufer ist nur zulässig, soweit 
seine Gegenforderungen ausdrücklich für unbestritten erklärt oder rechtskräftig festgestellt 
sind. 

4. Wurden Skonti vereinbart werden diese nicht gewährt, wenn sich der Käufer mit der 
Bezahlung früherer Lieferungen im Rückstand befindet. 

5. Bei Verzug sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 3 % über dem jeweiligen Basiszinssatz 
der Europäischen Zentralbank, bei Nachweis eines höheren Satzes der von uns an unsere 
Bank zu entrichtenden Sollzinsen, diesen Zinssatz zu berechnen. 

6. Alle unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenommener 
und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn ein Zahlungstermin nicht eingehalten 
wird oder der Käufer gegen sonstige vertragliche Vereinbarungen verstößt oder uns 
Umstände bekannt werden, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Käufers zu 
mindern. Ferner sind wir in einem solchen Fall berechtigt, noch ausstehende Lieferungen 
nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen und nach Setzung einer 
angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder wegen Nichterfüllung 
Schadensersatz zu verlangen. Wir können außerdem die Weiterveräußerung der unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren untersagen, deren Rückgabe oder die Übertragung 
des mittelbaren Besitzes auf Kosten des Käufers verlangen und eine 
Einzugsermächtigung widerrufen. 

III. Eigentumsvorbehalt 

1. Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung unserer sämtlichen Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung unser Eigentum (Vorbehaltsware), auch wenn Zahlungen für 
besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. 

2. Der Käufer verpflichtet sich, die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr, 
zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug ist, zu 
veräußern. Er ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe 
berechtigt, dass die Forderung aus der Weiterveräußerung gemäß nachfolgend Ziff. 3.–5. 
auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. 
Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. 

3. Der Käufer tritt seine Forderungen aus einer Weiterveräußerung von Vorbehaltsware oder 
einem sonstigen Rechtsgrund (z.B. Versicherung, unerlaubte Handlung) bereits jetzt an 
uns ab, und zwar gleich, ob die Vorbehaltsware an einen oder an mehrere Abnehmer 
veräußert wird. 

4. Der Käufer ist berechtigt, die abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung bis  
 
     
 

 
 
 
 
 
 

 

 

    zu unserem jederzeit möglichen Widerruf einzuziehen. Von unserem Widerrufsrecht 
werden wir nur in den in Ziff. II. 6 genannten Fällen Gebrauch machen. Soweit unsere 
Forderungen fällig sind, ist der Käufer verpflichtet, die eingezogenen Beträge unverzüglich 
an uns abzuführen. Zur Abtretung der Forderung ist der Käufer in keinem Fall berechtigt. 

5. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet – sofern wir seinen Abnehmer nicht selbst 
unterrichten  –, dem Abnehmer die Abtretung an uns unverzüglich bekanntzugeben und 
uns die Benachrichtigung nachzuweisen sowie die zur Einziehung der abgetretenen 
Forderung notwendigen Auskünfte und Unterlagen mit dieser Benachrichtigung zu 
übersenden. 

6. Auf Verlangen des Käufers sind wir verpflichtet, die Sicherheiten insoweit freizugeben, als 
deren realisierbarer Wert unsere Forderung mehr als 20 % übersteigt. Die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten behalten wir uns vor. 

7. Der Käufer ist verpflichtet, uns von einer Pfändung oder einer anderen Beeinträchtigung 
durch Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. Hält der Käufer einen Zahlungstermin nicht 
ein oder verstößt er gegen sonstige vertragliche Vereinbarungen oder werden uns 
Umstände bekannt, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern, sind 
wir berechtigt, die Weiterveräußerung von Vorbehaltsware zu untersagen, deren Rückgabe 
oder die Einräumung mittelbaren Besitzes auf Kosten des Käufers auf uns zu verlangen, 
die Einzugsermächtigung zu widerrufen und/oder die Zahlung von vom Käufer 
eingezogenen Beträgen zu verlangen oder, falls die Ware bereits weiterveräußert, aber 
ganz oder teilweise noch nicht bezahlt ist, Zahlung direkt vom Abnehmer des Käufers zu 
verlangen. 

8. Wir sind berechtigt, Herausgabe der in unserem Eigentum stehenden Gegenstände zu 
verlangen, wenn uns Umstände bekannt werden, die die Erfüllung unserer Forderung 
durch den Käufer als gefährdet erscheinen lassen. Gegen diesen Herausgabeanspruch 
kann ein Zurückbehaltungsrecht nur im Rahmen der oben unter Ziff. II. 3. getroffenen 
Regelungen geltend gemacht werden. Der Käufer erklärt hiermit sein Einverständnis dazu, 
dass die von uns mit der Abholung beauftragten Personen zu diesem Zweck das Gelände, 
auf dem sich die Gegenstände befinden, betreten und befahren können. In der 
Zurücknahme sowie der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt vom 
Vertrag vor, soweit nicht das Verbraucherkreditgesetz Anwendung findet. 

IV. Lieferzeit 

1. Termine und Lieferfristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas 
anderes vereinbart wurde. Die Angabe bestimmter Lieferfristen und Liefertermine durch 
uns steht unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Belieferung an uns durch 
Zulieferanten und Hersteller. Fristen beginnen nicht vor völliger Klarstellung aller 
Ausführungs- bzw. Lieferungseinzelheiten. 

2.  Die vereinbarte Lieferfrist verlängert sich – unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des 
Käufers – um den Zeitraum, um den der Käufer mit seinen Verpflichtungen aus diesem 
oder einem anderen Abschluss im Verzug ist. Dies gilt sinngemäß, wenn ein Liefertermin 
vereinbart ist. 

3. Falls wir selbst in Verzug geraten, muss der Käufer uns eine angemessene Nachfrist 
setzen. Nach Ablauf dieser Nachfrist kann er vom Abschluss zurücktreten, wenn die Waren 
ihm bis zu diesem Zeitpunkt nicht als versandbereit gemeldet wurden. 

4. Sofern wir die Nichteinbehaltung verbindlich zugesagten Fristen und Termine zu vertreten 
haben und uns im Verzug befinden, hat der Käufer Anspruch auf eine 
Verzugsentschädigung in Höhe von 0,25 Prozent für jede vollendete Woche des Verzuges, 
insgesamt jedoch höchstens 5 Prozent des Nettorechnungswertes der vom Verzug 
betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende Ansprüche sind 
ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht zumindest auf grober Fahrlässigkeit durch 
uns.  

5. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung 
und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten 
Teils vom Vertrag zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streiks, Aussperrung und 
sonstige Umstände gleich, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder sonst 
unmöglich machen, und zwar gleich, ob sie bei uns oder einem Unterlieferer eintreten. Der 
Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb 
angemessener Frist liefern wollen. Erklären wir uns nicht, kann der Käufer zurücktreten, 
soweit noch nicht erfüllt wurde.  

V. Abnahme und Prüfung 
1.  Bei Versendung der Ware können wir die Beförderungsmittel und den Versandweg unter 

Ausschluss jeder Haftung auswählen. Dieser Ausschluss gilt nicht, soweit im 
Geschäftsverkehr mit Kaufleuten einer unserer leitenden Angestellten, im  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Geschäftsverkehr mit Nicht-Kaufleuten irgendeiner unserer Mitarbeiter mindestens grob 
fahrlässig gehandelt hat. 

2. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen 
des Werks oder des Lagers, geht jede Gefahr auf den Käufer über. 

3. Zum Abschluss einer Transportversicherung sind wir nur auf ausdrückliches Verlangen des 
Käufers verpflichtet. Die Kosten trägt der Käufer. 

VI. Gewährleistung und Haftung 

1.  Wir liefern einwandfreie Ware innerhalb der technisch bedingten Toleranzen. Von uns nicht 
zu beeinflussende Eigenschaften gelieferter Hölzer stellen keinen Mangel dar. Werden 
Betriebspflege oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen vorgenommen, Teile 
ausgewechselt, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfallen sämtliche 
Ansprüche und Rechte des Käufers wegen Mängel, es sei denn, der Käufer weist nach oder 
es ist offensichtlich, dass der Mangel nicht hierauf zurückzuführen ist. Dies gilt auch, soweit 
der Mangel auf unsachgemäße Benutzung, Lagerung und Handhabung der Geräte oder 
Fremdeingriffe zurückzuführen ist. Für Glasbruchrisiko nach von uns erbrachter Leistung 
besteht keine Haftung. Wir empfehlen den Abschluss einer Glasbruchversicherung. 
Unwesentliche Abweichungen von Farbe, Abmessungen oder/und anderen Qualitäts- und 
Leistungsmerkmalen der Ware lösen keine Ansprüche und Rechte wegen Mängeln aus.  

2. Eine Rücksendung der beanstandeten Ware ist nur mit unserem Einverständnis zulässig. Die 
Frachtkosten sind vom Käufer vorzulegen. Eine Erstattung findet nur im Fall einer 
berechtigten Mängelrüge statt. 

3. Wir nehmen von uns als mangelhaft anerkannte Ware zurück und liefern an ihrer Stelle 
einwandfreie Ware. Statt dessen können wir auch den Minderwert ersetzen. Sollte eine 
Nachbesserung oder eine Ersatzlieferung fehlschlagen, haben Nicht-Kaufleute nach ihrer 
Wahl das Recht auf Herabsetzung der Vergütung oder auf Rücktritt vom Vertrag . 

4. Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haften wir – aus welchen 
Rechtsgründen auch immer – nur bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers/der 
Organe oder leitender Angestellter,  bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, 
Gesundheit, bei Mängeln, die wir arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit wir 
garantiert haben, bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungsgesetz 
für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Bei 
schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir auch bei grober 
Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, im letzteren Fall 
begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftiger Weise vorhersehbaren Schaden. Weitere 
Ansprüche sind ausgeschlossen. Alle Ansprüche des Bestellers – aus welchen 
Rechtsgründen auch immer – verjähren in 12 Monaten. Für vorsätzliches oder arglistiges 
Verhalten sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen 
Fristen.  

VII. Erfüllungsort, Gerichtsstand 

1. Erfüllungsort für beide Vertragsteile ist Minden. Gerichtsstand – auch im Wechsel- und 
Scheckprozess – ist, wenn unser Vertragspartner Kaufmann ist, Minden. 

VIII. Schlussbestimmungen 

1.  Auch bei Lieferungen ins Ausland gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Gültigkeit des 
Rechts der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf wird abbedungen. 

2. Bei Export unserer Waren durch unsere Abnehmer in Gebiete außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland übernehmen wir keine Haftung, falls durch unsere Erzeugnisse Schutzrechte 
Dritter verletzt werden. Der Käufer ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der von uns 
durch die Ausfuhr von Waren verursacht wird, die von uns nicht ausdrücklich zum Export 
geliefert werden. 

3. Sollten diese Bestimmungen teilweise rechtsunwirksam oder lückenhaft sein, soll hierdurch 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. 

Hille, Dezember 2008 
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